	[image: image5.emf]

	Rückmeldung Seminar Nr. IS 27/ 09
„Rechtssicherer Umgang mit dem Phänomen Tieffrequenter Schall - Besonderheiten bei der Beurteilung“

Verbindliche Anmeldung bitte bis 6. November 2009 für 

 FORMCHECKBOX 
 das Seminar IS 27/ 09, 9. Dezember 2009
an die Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma faxen oder mailen

Name, Vorname

E-Mail
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Rechtssicherer Umgang mit dem Phänomen Tieffrequenter Schall -Besonderheiten bei der Beurteilung
9. Dezember 2009
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]

	Veranstaltungsort:

StFR Reinhardtsgrimma
Schlossgasse 2
01768 Reinhardtsgrimma

Zielgruppe:
MitarbeiterInnen in der Umweltverwaltung im Freistaat Sachsen, die tieffrequente Schallemissionen fachlich und rechtlich zu beurteilen bzw. zu bewerten haben.
Ziel des Seminars:
Die TeilnehmerInnen sind in der Lage, tieffrequente Schallemissionen rechtssicher zu bewerten und notwendige Maßnahmen zum Schutz vor diesen Emissionen zu veranlassen.

Referenten:

Herr Dr. Rainer Kubicek, 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Annaberg

Herr Rechtsanwalt Wolfram Müller
GÖTZE Rechtsanwälte (Leipzig)

Seminarverantwortlicher: 

Herr Kitt

Mail: Thomas.Kitt@smul.sachsen.de 
Tel.: 03 50 53/ 407 24

Seminarorganisation:

Frau Reichel, StFR
Mail: Gisela.Reichel@smul.sachsen.de
Tel:   03 50 53/ 4 07 23

	IS 27 Rechtssicherer Umgang mit dem Phänomen Tieffrequenter Schall ‑ Besonderheiten bei der Beurteilung
Sowohl im immissionsschutzrechtlichen als auch im baurechtlichen Zulassungsverfahren stellt sich immer wieder die Frage, wie mit dem Phänomen des tieffrequenten Schalls ‑ präventiv und repressiv ‑ umzugehen, insbe sondere wie dieses im Rahmen einer Immissionsprognose zu bewerten ist. Die TA-Lärm (Nummer 7.3. Anhang A 1.5) und die DIN 45680 enthalten dazu nur einige Anhaltspunkte, da sie primär auf die Lärmbewertung vorhandener (und damit messbarer) tieffrequenter Geräuschimmissionen abstellen und die Prognose von zukünftigen tieffrequenten Geräuschen zunächst nicht regeln. Häufig ist es in der Praxis auch zu beobachten, dass Anlagen, von denen tieffrequente Geräuschanteile emittiert werden (z. B. Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen, Schießstände), gänzlich ohne Immissionsprognose legalisiert werden.

Selbst wenn eine vollständige Prognose vorliegt, gibt es oft Schwierigkeiten, die darin enthaltenen Maßgaben im Rahmen von Nebenbestimmungen dem Bauherrn oder Vorhabenträger verbindlich aufzuerlegen. Dabei ist das Augenmerk vor allem auf die drittbelasteten Nachbarn zu richten. Sie haben einen Anspruch darauf, dass ihre Interessen durch konkrete, drittschützende und verbindliche Nebenbestimmungen hinreichend sicher geschützt werden. 


	Programm Seminar Nr. IS 27/ 09
09.12.2009
9.00 Uhr

9.00 - 10.30 Uhr

10.30 - 10.45

10.45 – 12.15 Uhr 
Begrüßung und Einführung

Wirkungsspezifische Eigenschaften tieffrequenten Schalls und Besonderheiten seiner Beurteilung im anlagenbezogenen Geräuschimmissionsschutz




Dr. Rainer Kubicek

Pause

Hinweise zur Erstellung von Immissionsprognosen für Geräuschquellen mit zu erwartenden tieffrequenten Geräuschemissionen und Einwirkung auf Nachbarschaft




Dr. Rainer Kubicek

12.15 - 13.15
Mittagspause 

13.15 - 14.00 Uhr

14.00 - 14.15

14.15 - 15.00

Uhr

15.00 - 15.15

15.15 - 16.00 Uhr

· Aufgabe der Konfliktbewältigung von Baugenehmigung und immissionsschutzrechtlicher Genehmigung im Zusammenhang mit tieffrequentem Schall

· Anforderungen an Nebenbestimmungen

· Abgrenzung der einzelnen Nebenbestimmungen (Auflage, Bedingung, Befristung)

· Abgrenzung zur Inhaltsbestimmung



Wolfram Müller

Pause

Vorstellung der aktuellen Rechtsprechung zum Thema Konfliktbewältigung im Zusammenhang mit tieffrequentem Schall



Wolfram Müller

Pause

Diskussion mit den Teilnehmern, Aktuelle Probleme, konkrete Fragestellungen



Außenstelle Karsdorf


Heidestraße 77, 01734 Rabenau OT Karsdorf


Telefon: (03 50 53) 407 – 0


Telefax (03 51) 45 13 40 77 41 


E-Mail: � HYPERLINK "mailto:Poststelle.fstk@smul.sachsen.de" ��Poststelle.fstk@smul.sachsen.de�








Anschriften:


Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma


Schlossgasse 2, 01768 Reinhardtsgrimma


Telefon: (03 50 53) 4 07 – 0


Telefax: (03 51) 45 13 40 77 20


E-Mail: � HYPERLINK "mailto:Poststelle.fst@smul.sachsen.de" ��Poststelle.fst@smul.sachsen.de�


�HYPERLINK "http://www.smul.sachsen.de/de/wu/1986.htm"��www.smul.sachsen.de/de/wu/1986.htm�


Intranet: lflwww.smul.sachsen.de/Reinhardts


Intranet außerhalb SMUL: wwwlfl.smul.sachsen.de/reinhardts/





Umwelt, Landwirtschaft, Ländlicher Raum und Forst





Hinweise:


Den Teilnehmern aus dem Geschäftsbereich des SMUL wird grundsätzlich amtlich unentgeltliche Verpflegung  und bei mehrtägigen Veranstaltungen Unterkunft in den Fortbildungsstätten zur Verfügung gestellt.


Die übrigen Reisekosten werden nach dem Sächsischen Reisekostengesetz durch die Fortbildungsstätte erstattet (Dienstreiseantrag erforderlich).





Den übrigen Landesbediensteten wird im Rahmen der vorhandenen Übernachtungskapazitäten amtlich unentgeltlich Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die Verpflegungskosten müssen selbst getragen werden.











